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Nds. Rechtsgrundlagen für Aufgaben- /Funktionsübertragungen 

- Auszug - 

 

Artikel 33 Abs. 4 Grundgesetz 

Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentli-

chen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen. 

 

Art. 37 Verfassung Nds.  Richtlinien der Politik, Ressortprinzip, Zuständigkeit der Landesregierung 

(1) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Ver-
antwortung. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jedes Mitglied der Landesregierung seinen Geschäftsbereich selbst-
ständig und unter eigener Verantwortung. 

(2) Die Landesregierung beschließt  

1. über alle Angelegenheiten, die der Landesregierung gesetzlich übertragen sind, 
2. über die Bestellung der Vertreterinnen oder Vertreter im Bundesrat und deren Stimmabgabe, 
3. über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche, 

4. über Fragen, die mehrere Geschäftsbereiche berühren, wenn die beteiligten Mitglieder der Landesregierung 
sich nicht verständigen, 

5. über Gesetzentwürfe, die sie beim Landtag einbringt, 
6. über Verordnungen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

 

Art. 38 Verf. Nds.  Verwaltungsorganisation, dienstrechtliche Befugnisse 

(1) Die Landesregierung beschließt über die Organisation der öffentlichen Verwaltung, soweit nicht Ge-

setze die Organisation regeln. 

(2) ... 

(3) Die Landesregierung kann diese Befugnisse auf einzelne Mitglieder der Landesregierung oder auf andere 
Stellen übertragen. 

 

Art. 57 Verf. Nds.-  Selbstverwaltung 

(1) Gemeinden und Landkreise und die sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften verwalten ihre Angelegen-
heiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung. 

(2) In den Gemeinden und Landkreisen muss das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, 
freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. In Gemeinden kann an die Stelle einer gewählten Ver-
tretung die Gemeindeversammlung treten. 
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(3) Die Gemeinden sind in ihrem Gebiet die ausschließlichen Träger der gesamten öffentlichen Aufgaben, 

soweit die Gesetze nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmen. 

Niedersächsische Landeshaushaltsordnung (LHO) 

§ 44  Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln oder Haushaltsgegenständen 

(3) Juristische Personen des privaten Rechts kann mit ihrem Einverständnis durch Verwaltungsakt oder öffentlich-
rechtlichen Vertrag die Befugnis verliehen werden, Verwaltungsaufgaben auf dem Gebiet der Zuwendungen im 
eigenen Namen und in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts wahrzunehmen, wenn die Beleihung im 

öffentlichen Interesse liegt und die Beliehene die Gewähr für eine sachgerechte Erfüllung der ihr übertragenen 
Aufgaben bietet.  .... 

 

Nieders. Kommunalabgabengesetz (NKAG) 

§ 12  Beauftragung und Mitteilungspflichten Dritter 

(1) 1Die Gemeinden und Landkreise können in der Satzung bestimmen, dass von ihnen Dritte beauftragt werden 

können, die Berechnungsgrundlagen zu ermitteln, die Abgaben zu berechnen, die Abgabenbescheide auszufertigen 
und zu versenden sowie die Abgaben entgegenzunehmen. 2Dies gilt nicht für Steuern und Fremdenverkehrsbei-

träge. 3Der Dritte darf nur beauftragt werden, wenn die ordnungsgemäße Erledigung und Prüfung nach den für die 
Gemeinden und Landkreise geltenden Vorschriften gewährleistet sind. 4Die Gemeinden und Landkreise können sich 
zur Erledigung der in Satz 1 genannten Aufgaben auch der Datenverarbeitungsanlagen Dritter bedienen. 5Die 
Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Samtgemeinden, die nach § 72 Abs. 5 der Niedersächsischen Gemeindeord-
nung die Abgaben für ihre Mitgliedsgemeinden veranlagen und erheben. 

 

Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG) 

§ 6  Vollstreckungsbehörden 

(1) Zur Vollstreckung sind die Gemeinden, die Samtgemeinden und die Landkreise befugt. 

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verordnung Landesbehörden und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterliegen, zu weiteren Vollstreckungsbehörden zu be-
stimmen, wenn sie für die Durchführung von Vollstreckungen geeignet erscheinen. 

(3) Die durch Verordnung nach Absatz 2 bestimmten Landesbehörden sind im gesamten Landesgebiet zur Vollstre-
ckung befugt. 

 

Niedersächsisches Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) 

§ 1  Formen kommunaler Zusammenarbeit 

(1)1 Zur gemeinsamen Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben können Gemeinden, Samtgemeinden und Land-
kreise (kommunale Körperschaften) 

1. ein gemeinsames Unternehmen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts 
(gemeinsame kommunale Anstalt) errichten, 

2. sich an einer gemeinsamen kommunalen Anstalt als weitere Träger beteiligen, 
3. eine Zweckvereinbarung abschließen, 
4. einen Zweckverband errichten und 
5. sich an einem Zweckverband als weiteres Verbandsmitglied beteiligen. 

http://intra.voris.niedersachsen.de/cgi-bin/lexsoftnv/lexonline.cgi?sessionID=1929238526918736203&highlighting=off&xid=147083,95#jurabs_5
http://intra.voris.niedersachsen.de/cgi-bin/lexsoftnv/lexonline.cgi?sessionID=1929238526918736203&highlighting=off&xid=147083,95#jurabs_5
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2 Soweit die Zusammenarbeit nach Satz 1 ausschließlich dazu dienen soll, Aufgaben des eigenen Wirkungskreises 
sämtlicher Mitgliedsgemeinden einer Samtgemeinde gemeinsam zu erfüllen, geht § 72 Abs. 1 Satz 2 der Nieder-
sächsischen Gemeindeordnung (NGO) der Zusammenarbeit nach Satz 1 vor. 

(2) Besondere Rechtsvorschriften über die gemeinsame Aufgabenerfüllung und über eine die Landesgrenzen über-
schreitende Zusammenarbeit sowie die Befugnis zur privatrechtlich ausgestalteten gemeinsamen Erfüllung von Auf-
gaben bleiben unberührt. 

(3) .... 

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 

 
§ 107 Abs. 6  Rechtsverhältnisse der Beschäftigten 
 
(6) 1In den Fällen, in denen beamtenrechtliche Vorschriften die oberste Dienstbehörde ermächtigen, die ihr oblie-
genden Aufgaben an andere Behörden zu übertragen, ist die oder der höhere Dienstvorgesetzte zuständig; diese 
oder dieser kann einzelne Befugnisse auf die Dienstvorgesetzte oder den Dienstvorgesetzten übertragen. 2Die Ver-
tretung kann die Gewährung von Beihilfen nach § 80 NBG und abweichend von Satz 1 die Befugnisse zur Festset-
zung von Versorgungsbezügen und Altersgeld auf eine der Aufsicht des Landes unterstehende juristische Person 
des öffentlichen Rechts als eigene Aufgabe übertragen. 3Hat die Vertretung vor dem 1. Januar 2013 die versor-
gungsrechtlichen Befugnisse nach Satz 2 übertragen, so gilt diese Übertragung auch für die Befugnisse zur Fest-
setzung von Altersgeld. 4 Die Vertretung kann eine der Aufsicht des Landes unterstehende juristische Person des 
öffentlichen Rechts mit der Wahrnehmung einzelner weiterer Aufgaben der Personalverwaltung beauftragen. 
 
 
§ 143 Abs. 1 S. 1  Aufgabenübergang auf die kommunale Anstalt 
 
 
(1) 1Die Kommune kann der kommunalen Anstalt einzelne oder alle mit dem in der Satzung bestimmten Zweck 
zusammenhängende Aufgaben ganz oder teilweise übertragen. 
... 
 
 
§ 10 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern 
(IHK) 
 
1 IHK können Aufgaben, die ihnen auf Grund von Gesetz oder Rechtsverordnung obliegen, einvernehmlich einer 
anderen IHK übertragen oder zur Erfüllung dieser Aufgaben untereinander öffentlich-rechtliche Zusammen-
schlüsse bilden oder sich daran beteiligen. …. 
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